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Straßenreinigungsgebühren 2011; 
Verzicht auf den Vortrag erhöhter Reinigungskosten aus dem Winterdienst 2009/ 2010 
 

Die Gebührenbedarfsberechnung für 2011 ergibt, dass die Gebührensätze der einzelnen 
Reinigungsklassen aufgrund der prognostizierten Kosten- und Erlösentwicklung im Folgejahr erhöht 
werden müssten. 
 
Gemäß der beiliegenden Gebührenkalkulation für 2011 (Anlage 1) wäre eine Anpassung der 
Gebührensätze wie folgt vorzunehmen; die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung erfolgte 
hierbei nach der Restwertmethode, der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,0 %: 
 
 
 Neu bislang 
Reinigungsklasse I 4,08 €/m 3,72 €/m 
Reinigungsklasse II 8,16 €/m 7,44 €/m 
Reinigungsklasse III 10,20 €/m 9,36 €/m 
Reinigungsklasse IV 2,04 €/m 1,86 €/m 
 
 
Ursächlich für diese Erhöhung ist der außergewöhnliche Arbeitsaufwand und die damit verbundenen 
Mehrausgaben, die aufgrund des strengen Winters 2009/2010 entstanden sind. Die Mehrkosten 
wurden zwar bereits über den längst möglichen Zeitraum von 3 Jahren in die Kalkulation vorgetragen, 
dennoch ergäbe sich eine nicht unerhebliche Gebührenerhöhung. 
 
Grundsätzlich gilt im Bereich der Straßenreinigung das Kostendeckungsgebot des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG), d. h. die angefallenen Kosten sind durch die Nutzer der 
Einrichtung aufzubringen. Eine Ausnahme hiervon ist möglich, wenn ein öffentliches Interesse daran 
besteht. Da es sich um einen außergewöhnlich harten Winter handelte, wird angeregt, auf den Vortrag 
der entstandenen Mehrkosten im öffentlichen Interesse zu verzichten. 
 
Aus diesem Grund wurde eine alternative Gebührenbedarfsberechnung (ohne Mehrkosten 
Winterdienst 2009/2010) erstellt, bei der die hohen, zusätzlichen Aufwendungen für den Winterdienst 
2009/2010 nicht berücksichtigt wurden (Anlage 2). Der strenge Winter hatte zu Mehraufwand für den 
Winterdienst 2009/2010 von rd. 149.000 € geführt.  
 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Dem Jahr 2009 können davon Kosten i. H. v. 41.000 € zugerechnet werden, die bei einem „normalen“ 
Winter vermutlich nicht entstanden wären, sondern allein auf den strengen Winter 2009/2010 
zurückzuführen sind. Dieser Mehraufwand spiegelt sich zum einen in den Kosten für Streugut sowie 
zum anderen in den internen Leistungsverrechnungen wieder. Die Streugutkosten für den 
Winterdienst ergaben bis Ende November rd. 35.000 €. Dies entspricht auch dem Ansatz für das Jahr 
2009. Durch die schlechte Witterung Ende Dezember 2009 entstanden hier zusätzliche Kosten i. H. v. 
28.500 €. 
 
Bei den internen Leistungsverrechnungen liegen die „normalen“ monatlichen Winterdienstkosten 
durchschnittlich bei 10.000 €. Hier sind im Dezember 2009 Mehrkosten i.H.v. 12.500 € angefallen.  
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In 2010 sind für den Winterdienst Mehraufwendungen i. H. v. 108.000 € entstanden. Auch hier sind 
diese Mehrkosten ebenfalls für Streugut sowie für die internen Leistungsverrechnungen geleistet 
worden. 
 
Wenn man die Streugutkosten der letzten 5 Jahre vergleicht, ergibt sich für Januar bis März ein 
durchschnittlicher Aufwand von 20.000 €. Dieser Wert wurde bereits jetzt um 30.000 € überschritten, 
da hier rd. 50.000 € ausgegeben wurden. Diese 30.000 € wurden in 2010 abgegrenzt. 
 
Bei den internen Leistungsverrechnungen wurden bis zum heutigen Tag bereits rd.120.000 € gebucht. 
Unter der Annahme, dass für den Winterdienst für Dezember 2010 nochmal 10.000 € hinzugerechnet 
werden müssten, wird ein Aufwand bei den internen Leistungsverrechnungen in 2010 i. H. v. 
130.000 € prognostiziert. Da mit Winterdienstkosten von rd. 35.000 € und sonstigen Kosten von rd. 
17.000 € gerechnet werden kann, werden in diesem Bereich 78.000 € abgegrenzt. 
 
Gemäß der beiliegenden alternativen Gebührenkalkulation für 2011 könnte bei Abgrenzung der 
vorgenannten Aufwendungen von insgesamt 149.000 € auf eine Erhöhung der Gebühren in 2011 
verzichtet werden. 
 
In der Annahme, dass es sich bei dem Reinigungsverlauf des Winters 2009/2010 um eine einmalige, 
außergewöhnliche Belastung gehandelt hat, wird die unmittelbare Umwälzung auf den 
Gebührenzahler für nicht zumutbar und damit vertretbar gehalten. 
 
Es ist deshalb beabsichtigt, hier eine Ausnahme vom Vollkostendeckungsprinzip des § 5 des NKAG in 
der beschriebenen Weise zu realisieren. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die aus dem Winterdienst 2009/2010 resultierenden Mehraufwendungen sind im öffentlichen 
Interesse nicht auf die Folgejahre vorzutragen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Junglas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

1) Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2011 
2) Gebührenbedarfsberechnung 2011 ohne Mehrkosten Winterdienst 2009/2010  


























